
Geschäftsordnung 

der Verbandsvertretung des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region 

vom 27.11.2015 

gem. § 5 Abs. 15 der Satzung des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region vom 01.01.2006 in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 13.06.2014 

§1 

Einladung und Vorbereitung 

(1) Die Verbandsvertretung wird zu ordentlichen Sitzungen in der Regel zweimal jährlich im Frühjahr 

und Herbst eingeladen. 

(2) Der Vorstand legt den Zeitpunkt und die Tagesordnung für die Sitzungen der Verbandsvertretung 

fest. Die Tagesordnung muss die Verhandlungspunkte eindeutig erkennen lassen. 

(3) Der Vorstand kann Gäste zur Sitzung der Verbandsvertretung einladen. 

(4) Die Leiterinnen/Leiter und Sprecherinnen/Sprecher der Ämter und Einrichtungen des Ev. 

Kirchenverbandes Köln und Region sind einzuladen und haben an der Sitzung teilzunehmen. 

(5) Die Einladung zur Sitzung erfolgt mindestens drei Wochen vor der Sitzung durch die 

Vorsitzende/den Vorsitzenden unter Beifügung der zu diesem Zeitpunkt bereits vorliegenden 

Sitzungsunterlagen. 

(6) Die/Der Vorsitzende bereitet die Sitzung in Zusammenarbeit mit der Verwaltung vor und legt die 

Sitzungsleitung, Berichterstattung und Zeitplanung fest. 

§2 

Verhinderung der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder der Verbandsvertretung nehmen an der Sitzung von Anfang bis Ende teil. 

(2) Ist eine vollständige Teilnahme im Einzelfall nicht möglich, ist dies der/dem Vorsitzenden 

frühzeitig mitzuteilen. 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, unverzüglich eine etwaige Verhinderung an der Sitzung der 

Vorsitzenden/dem Vorsitzenden und dem entsendenden Presbyterium oder Kreissynodalvorstand 

mitzuteilen sowie die Einladung und die Sitzungsunterlagen an die Stellvertreterin/den Stellvertreter 

weiterzuleiten. 

(4) Verhinderte Mitglieder können durch ihre erste bzw. zweite Stellvertrete rin/ ersten bzw. zweiten 

Stellvertreter vertreten werden. Sollten diese ebenfalls verhindert sein, können auch 

Stellvertretende anderer Abgeordneter derselben Kirchengemeinde/desselben Kirchenkreises die 

Vertretung übernehmen. 

§3 

Öffentlichkeit der Sitzung 

(1) Die Sitzungen der Verbandsvertretung sind grundsätzlich öffentlich. 

(2) Der Vorstand prüft jeweils vor der Sitzung der Verbandsvertretung, ob und in welchem Umfang 

Tagesordnungspunkte nicht öffentlich sein sollen. 



{3) Die Öffentlichkeit kann auf Beschluss der Verbandsvertretung zu bestimmten 

Tagesordnungspunkten ausgeschlossen werden. 

(4) Die Beratung und die Beschlussfassung über einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit sind 

öffentlich. 

(5) Über Angelegenheiten der Seelsorge oder sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen nach 

vertraulich sind, darf nicht öffentlich verhandelt werden. 

§4 

Sitzungsleitung und Ordnung 

(1) Die Tagung wird in der Regel durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden geleitet. Sie/er kann die 

Leitung der Verhandlungen komplett oder in einzelnen Punkten auf ein anderes Mitglied der 

Verbandsvertretung übertragen. 

(2) Ist die Vorsitzende/der Vorsitzende verhindert oder ausgeschieden, so tritt an ihre/seine Stelle 

die Vertreterin/der Vertreter. 

(3) Die Sitzungsleitung hat darauf zu achten, dass Ordnung und Würde nicht verletzt werden und nur 

über Gegenstände gesprochen wird, die um des Dienstes der Kirche Willen behandelt werden 

müssen. 

(4) Die Aufrechterhaltung der Ordnung ist Recht und Pflicht der Sitzungsleitung. Sie übt das 

Hausrecht im Versammlungsraum aus. Sie kann in der Ausübung dieser Pflicht nötigenfalls ein 

Mitglied der Verbandsvertretung zur Ordnung rufen. 

(5) Wird die Versammlung gestört, so hat die Sitzungsleitung die Störerin/den Störer zu verwarnen 

und, wenn die Störungtrotz der Verwarnung fortgesetzt wird, von der Versammlung auszuschließen. 

Betrifft die Maßnahme ein Mitglied der Verbandsvertretung, so steht diesem die Berufung an die 

Verbandsvertretung zu, die ohne Erörterung endgültig beschließt, ob der Ausschluss gerechtfertigt 

ist. Äußerstenfalls ist die Sitzung der Verbandsvertretung auf kurze, von der Sitzungsleitung näher zu 

bestimmende Zeit, zu unterbrechen. 

§S 
Redeordnung 

(1) Der Berichterstatterin/dem Berichterstatter sowie der Antragstellerin/dem Antragsteller eines 

Antrages gebührt das Einleitungswort. 

(2) Jedes Mitglied, das sprechen möchte, meldet sich bei der Sitzungsleitung. 

(3) Die Sitzungsleitung erteilt in der Reihenfolge der Meldungen das Wort. Melden sich mehrere 

zugleich, so entscheidet die Sitzungsleitung. 

(4) Wer das Wort hat, darf nur von der Sitzungsleitung unterbrochen werden. Diese soll 

Abschweifungen vom Gegenstand, Wiederholungen sowie das Ablesen von Reden möglichst 

verhindern und die Rednerin/den Redner gegebenenfalls zur Beachtung der Redeordnung 

auffordern. Wird diese Aufforderung mehrfach nicht beachtet, entscheidet die Verbandsvertretung 

über den Entzug des Wortes. Berichterstatter dürfen ihre Berichte verlesen. 

(5) Mit Ausnahme der Antragstellerin/des Antragstellers und der Berichterstattenden/dem 

Berichterstattenden soll niemand das Wort über denselben Verhandlungsgegenstand öfter als 

zweimal erhalten. 



(6) Meldet sich jemand zur Geschäftsordnung, so ist ihr/ihm das Wort sofort zu erteilen. 

§6 

Eröffnung der Sitzung und Gottesdienst 

(1) Die Sitzung der Verbandsvertretung wird mit einer Andacht oder einem öffentlichen Gottesdienst 

eröffnet. 

(2) Der Vorstand bestimmt die Predigerin/den Prediger und den Kollektenzweck. 

§7 

Legitimation der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder der Verbandsvertretung melden sich am Empfangstisch an. 

(2) Die Verbandsvertretung entscheidet über die Legitimation ihrer Mitglieder nach Vorprüfung 

durch den Verbandsvorstand. 

(3) Bis zur Entscheidung über die Legitimation der Mitglieder gelten die geladenen Personen als 

vorläufig legitimiert. 

(4) Verlässt ein Mitglied der Verbandsvertretung die Sitzung vorzeitig, hat es sich am Empfangstisch 

abzumelden. Kehrt das Mitglied während der Sitzung zurück, hat es sich dort wieder anzumelden. 

§8 

Verpflichtung der Mitglieder 

(1) Zum Eintritt in die Verbandsvertretung legen die Mitglieder, die nicht bereits in anderer 

Eigenschaft ein Gelübde abgelegt haben, ein Gelübde auf das Wort Gottes, die Bekenntnisse unserer 

Kirche und ihrer Ordnung ab. 

(2) Die Abgabe des Gelübdes ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der Verbandsvertretung. 

§9 

Beschlussfähigkeit 

{1) Wird die Beschlussfähigkeit im Laufe der Verhandlungen angezweifelt, kann jedes Mitglied 

Zählung beantragen. 

(2) Ergibt sich, dass die Sitzung nicht mehr beschlussfähig ist, müssen die Verhandlungen 

abgebrochen werden. 



§ 10 

Anträge und Änderung der Tagesordnung 

(1) Änderungen und Abweichungen von der mit der Einladung versendeten Tagesordnung bedürfen 

eines Beschlusses der Verbandsvertretung. Ausgenommen sind Geschäfte der laufenden Verwaltung, 

die die Vorsitzende/der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag zur Erledigung bringt. 

(2) Vor der Abstimmung wird jeder Antrag, über den abgestimmt werden soll, von der 

Versammlungsleitung unmissverständlich bezeichnet und auf Verlangen verlesen. 

(3) Anträge, die durch Beschluss erledigt sind, dürfen in derselben Form und Art für die Dauer von 

einem Jahr nicht erneut gestellt werden, es sei denn, es hat sich Wesentliches an der Sachlage 

geändert. 

(4) Anträge werden unterschieden in Anträge von Presbyterien, Kirchenkreisen und von den von der 

Verbandsvertretung berufenen ständigen Ausschüssen vor der Sitzung (siehe § lOa) und Anträge 

während der Sitzung (siehe§ lOb). 

§ lOa Anträge vor der Sitzung 

(1) Anträge von Presbyterien, Kirchenkreisen und von den von der Verbandsvertretung berufenen 

ständigen Ausschüssen sind bis mindestens vier Wochen vor der Versammlung in Form eines 

Protokollbuchauszuges bei der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden schriftlich einzureichen. 

(2) Der Vorstand prüft, ob die Anträge form- und fristgerecht eingegangen sind und setzt sie bei 

gegebener Zuständigkeit nachträglich auf die Tagesordnung. Die Mitglieder der Verbandsvertretung 

sind hiervon zu unterrichten. 

§lOb 

Anträge während der Sitzung 

(1) Anträge während der Sitzung (Zusatz-, Gegen- oder Initiativanträge) sind mit Ausnahme von 

Anträgen zur Geschäftsordnung (siehe § lOc) schriftlich der Sitzungsleitung zu überreichen und 

müssen zur Abstimmung gebracht werden, wenn sie nicht vor der Abstimmung zurückgenommen 

werden. Eine Wiederaufnahme durch ein anderes Mitglied ist zulässig. Derartige Anträge können zu 

jedem Tagesordnungspunkt vor der Durchführung der Abstimmung gestellt werden. 

(2) Zuerst wird über Zusatzanträge, die den Hauptantrag verändern oder erweitern, abgestimmt. 

Danach wird über den Hauptantrag selbst abgestimmt, und zwar in der Gestalt, welche er durch die 

Vorabstimmung erhalten hat. 

(3) Liegen zu einem Hauptantrag mehrere Abänderungs- oder Zusatzanträge vor, so gehen bei der 

Abstimmung die weitergehenden Anträge oder Gegenanträge denjenigen vor, welche eine mindere 

Abweichung von dem Hauptantrag bezwecken. 



§ 10c 

Anträge zur Geschäftsordnung 

(1} Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt werden, jedoch ohne Unterbrechung 

einer Rede, und gelangen, nachdem höchstens noch zwei Rednerinnen/ Redner hierzu gehört worden 

sind, unverzüglich zur Abstimmung. 

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere: 

a) Beendigung der Sitzung 

b) Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung 

c) Schluss der Beratung zu einem Tagesordnungspunkt 

d) Schluss der Rednerliste 

e) Vertagung der Sitzung 

f) Unterbrechung der Sitzung 

g) Verweisung an einen Ausschuss 

h) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

{3) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf das Verfahren bei der Behandlung des 

Beratungsgegenstand es, nicht aber auf die Sache beziehen. 

(4) Wird einem Antrag auf Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung stattgegeben, so gilt der 

Tagesordnungspunkt ohne Abstimmung als erledigt. 

(5) Wird der Schluss der Rednerliste oder Vertagung beantragt, nennt die Sitzungsleiterin/der 

Sitzungsleiter die Namen derer, die sich noch zu Wort gemeldet haben, und lässt unmittelbar darauf 

über diesen Antrag abstimmen. Nach Schluss der Beratung darf das Wort nur noch zur 

Geschäftsordnung erteilt werden. Bei Annahme des Vertagungsantrages sind die eingegangenen 

Wortmeldungen erledigt. Bei Annahme des Antrages auf Schluss der Rednerliste erhält die 

Berichterstatterin/der Berichterstatter oder die Antragstellerin/der Antragsteller das Schlusswort. 

(6} Bei Antrag eines einzelnen Mitgliedes auf Unterbrechung kann die Verbandsvertretung oder die 

Sitzungsleiterin/der Sitzungsleiter beschließen, die Sitzung für einen bestimmten Zeitraum zu 

unterbrechen. 

§ 11 

Abstimmung 

(1) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. 

(2) Die Abstimmung muss schriftlich erfolgen, wenn die Mehrheit der anwesenden 

Stimmberechtigten einem entsprechenden Antrag zustimmt. 

(3) Die Sitzungsleitung hat den zugrunde liegenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung so zu 

formulieren, dass darüber mit "Ja" oder "Nein" abgestimmt werden kann. AufVerlangen ist die Frage 

und der ihr zugrunde liegende Antrag zu verlesen. 

(4) Sind mehrere Beschlussvorschläge aufgestellt, so kündigt die Sitzungsleitung die Reihenfolge vor 

der Abstimmung an. 

(S) Gegen Fassung und Reihenfolge der Fragen können nur sofort nach der Ankündigung 

Einwendungen erhoben werden. Wenn die Sitzungsleitung diese Einwendungen ablehnt, entscheidet 

die Verbandsvertretung. 

(6) Vor allen übrigen Anträgen haben Anträge zur Geschäftsordnung Vorrang. Die Abstimmung über 

die übrigen Anträge ist zulässig, wenn diese genannten Anträge abgelehnt worden sind. 



(7) Ist das Ergebnis der Abstimmung nach dem Urteil der Sitzungsleitung zweifelhaft, so sind die 

Stimmen von zwei weiteren Personen zu zählen. 

§ 12 

Wahlen 

(1) Bei Wahlen erfolgt die Stimmabgabe in der Regel in offener Abstimmung durch Handzeichen. 

(2) Die Wahl muss geheim erfolgen, wenn ein Mitglied dies beantragt. 

(3) Gewählt ist im ersten und im gegebenenfalls erforderlich gewordenen zweiten Wahlgang, wer die 

Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhält. 

(4) Kommt eine Wahl im ersten Wahlgang nicht zustande, wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, 

zu dem neue Wahlvorschläge gemacht werden können. Entfällt auf zwei Vorgeschlagene je die Hälfte 

der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten, so entscheidet abweichend von Absatz 3 das Los. 

(5) Kommt auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zustande, findet eine Stichwahl statt. Bei mehr 

als zwei Vorgeschlagenen wird die Stichwahl zwischen den beiden Vorgeschlagenen durchgeführt, 

die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist, wer die meisten 

Stimmen erhält. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. 

§13 

Befangenheit 

(1) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist, darf bei der Verhandlung nicht 

anwesend sein, muss auf eigenes Verlangen gehört werden, sich aber vor der Beratung und 

Beschlussfassung entfernen. Im Zweifel ist von einer persönlichen Beteiligung auszugehen. 

(2) Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Niederschrift festzustellen. 

§ 14 

Niederschrift 

(1) Über die Sitzung der Verbandsvertretung ist eine Niederschrift durch die Verbandsverwaltung zu 

fertigen. 

(2) Die Niederschrift muss mindestens 

a) die Namen der zur Sitzung erschienenen und fehlenden Mitglieder und 

b) die gefassten Beschlüsse enthalten. 

(3) Von der Niederschrift der Sitzung der Verbandsvertretung, die von der oder dem Vorsitzenden 

der Verbandsvertretung und einem weiteren Verbandsvorstandsmitglied zu unterschreiben ist, ist 

innerhalb eines Vierteljahres je eine Kopie den dem Evangelischen Kirchenverband Köln und Region 

angehörenden Kirchengemeinden und Kirchenkreisen zu übersenden. Außerdem ist die Niederschrift 

den Mitgliedern der Verbandsvertretung zu übersenden, welche dies spätestens innerhalb von zwei 

Wochen nach der Sitzung der Verbandsvertretung schriftlich beantragen. 

(4) Widersprüche gegen die Niederschrift sind beim Vorstand spätestens sechs Wochen vor der 

nächsten Sitzung der Verbandsvertretung schriftlich einzureichen. ln der darauf folgenden Sitzung 

der Verbandsvertretung wird über die Berichtigung entschieden. 



§ 15 

Auslegung der Geschäftsordnung 

Der Vorstand entscheidet im Zweifelsfall über die Auslegung der Geschäftsordnung. 

§ 16 

In krafttreten 

(1) Die Geschäftsordnung tritt am Tag nach der Beschlussfassung durch die Verbandsvertretung in 

Kraft. 

(2) Die Geschäftsordnung vom 5. Februar 1965 in der Fassung vom 25. Oktober 1980 tritt gleichzeitig 

außer Kraft. 
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